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Vom 16. März 2010

Erster Teil 
Allgemeines

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Archivierung von Unterlagen

1. des Landes Nordrhein-Westfalen,

2. der Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunalen Stiftungen 
nach Maßgabe des § 10,

3. anderer der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts nach Maßgabe des § 11.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Archivierung der Unterlagen von ehemals öffentlichen bzw. 
diesen gleichgestellten Stellen, sofern die Unterlagen bis zum Zeitpunkt des Übergangs in eine 
Rechtsform des Privatrechts entstanden sind. Ebenso gilt es für Unterlagen anderer Stellen oder 
Unterlagen von natürlichen oder juristischen Personen, an deren Archivierung ein öffentliches 
Interesse besteht.
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(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die Landesanstalt für Medien sowie für 
öffentlich-rechtliche Unternehmen, die am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen, und deren 
Zusammenschlüsse.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Unterlagen nach § 1 sind Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, 
Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, 
auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfs-
mittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und 
deren Nutzung notwendig sind.

(2) Öffentliche Archive im Sinne dieses Gesetzes sind alle Archive im Land Nordrhein-Westfalen, 
die von den in § 1 Absatz 1 genannten Stellen unterhalten werden und die mit der Archivierung 
der dort entstandenen Unterlagen sowie der Unterlagen ihrer Rechtsvorgänger betraut sind.

(3) Archivgut sind alle, gegebenenfalls nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfris-
ten in das Archiv übernommenen archivwürdigen Unterlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 und Ab-
satz 2.

(4) Zwischenarchivgut sind Unterlagen, deren Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen noch 
nicht abgelaufen sind, deren Archivwürdigkeit noch nicht festgestellt wurde und die vom zustän-
digen Archiv vorläufig übernommen wurden. Das Verfügungsrecht verbleibt bei der abliefernden 
Stelle.

(5) Vorarchivgut sind Unterlagen, die dauerhaft aufzubewahren sind, oder deren Verwahrungs- 
bzw. Aufbewahrungsfristen noch nicht abgelaufen sind und die als archivwürdig bewertet und 
übernommen worden sind. Das Verfügungsrecht liegt bei dem zuständigen Archiv. Es gelten die 
Normen des Archivgesetzes.

(6) Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender Wert für Wissenschaft und Forschung, 
historisch-politische Bildung, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Institutionen oder Dritte zukommt. 
Über die Archivwürdigkeit entscheidet das zuständige Archiv unter Zugrundelegung fachlicher 
Kriterien.

(7) Archivierung umfasst die Aufgaben Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen 
und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhal-
ten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu 
veröffentlichen.

Zweiter Teil 
Staatliches Archivwesen
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§ 3 
Organisation und Aufgaben des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen

Fußnoten zu § 3 Organisation und Aufgaben des Landesarchivs&nbsp;Nordrhein-Westfalen

§ 3, § 4, § 7, § 10 und § 13 geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
603), in Kraft getreten am 30. September 2014.

(1) Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen ist eine Einrichtung des Landes im Geschäftsbereich 
der für das Archivwesen zuständigen obersten Landesbehörde.

(2) Das Landesarchiv hat die Aufgabe, das Archivgut von Behörden, Gerichten und sonstigen öf-
fentlichen Stellen des Landes nach Maßgabe dieses Gesetzes zu archivieren. Diese Aufgabe er-
streckt sich auch auf Archivgut der Rechtsvorgänger des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Funktionsvorgänger der in Satz 1 genannten Stellen.

(3) Das Landesarchiv kann auch Archivgut anderer Herkunft übernehmen, an dessen Archivie-
rung ein öffentliches Interesse besteht. Dies gilt insbesondere für Archivgut von privatrechtlich 
organisierten, ganz oder mehrheitlich der öffentlichen Hand gehörenden Einrichtungen, die nicht 
am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen.

(4) Im Rahmen der elektronischen Archivierung kann das Landesarchiv Serviceleistungen für an-
dere staatliche und kommunale Kultur- und Gedächtniseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
übernehmen. §§ 9 Absatz 1, 10 Absatz 2 und 11 Absatz 1 bleiben unberührt.

(5) Das Landesarchiv wirkt bei der Festlegung von landesweit gültigen Austauschformaten zur 
Archivierung elektronischer Dokumente mit.

(6) Im Rahmen seiner Zuständigkeit berät das Landesarchiv die Behörden, Gerichte und sonsti-
gen öffentlichen Stellen des Landes bei der Verwaltung, Aufbewahrung und Sicherung ihrer Un-
terlagen. Die obersten Landesbehörden stellen sicher, dass die anbietenden Stellen in ihrem Ge-
schäftsbereich die in Absatz 4 genannten Austauschformate beachten. Das gilt sowohl bei der 
Planung, vor der Einführung und bei wesentlichen Änderungen von IT-Systemen, die zu nach § 2 
Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 1 anzubietenden elektronischen Dokumenten führen. Soweit hiervon 
ausnahmsweise abgewichen werden soll, ist bereits vor der geplanten Nutzung anderer Formate 
und Techniken Einvernehmen mit dem Landesarchiv zu erzielen, um die spätere Übernahme des 
Archivgutes sicherzustellen. Dies entfällt, wenn Formate oder Techniken eingesetzt werden, die 
nach einem Verfahren nach Artikel 91 c Absatz 2 GG (Länderübergreifende Standards) abge-
stimmt sind.

(7) Das Landesarchiv nimmt Aufgaben im Rahmen der archivarischen Aus- und Fortbildung 
wahr.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 3 / 11

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2014-s603


§ 4 
Anbietung und Übernahme

Fußnoten zu § 4 Anbietung und Übernahme

§ 3, § 4, § 7, § 10 und § 13 geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
603), in Kraft getreten am 30. September 2014.

(1) Die Behörden, Gerichte und sonstigen Stellen des Landes haben dem Landesarchiv alle Un-
terlagen zur Übernahme anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen. 
Die Anbietung erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen. 
Unabhängig davon sind alle Unterlagen spätestens dreißig Jahre nach ihrer Entstehung dem 
Landesarchiv anzubieten, sofern keine anderen Rechtsvorschriften längere Aufbewahrungsfris-
ten bei den anbietungspflichtigen Stellen festlegen. Dem Landesarchiv ist auf Verlangen zur 
Feststellung der Archivwürdigkeit Einsicht in die Unterlagen und die dazu gehörigen Hilfsmittel 
und ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser Information und deren Nutzung notwen-
dig sind, zu gewähren. Elektronische Unterlagen, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen, 
sind ebenfalls zur Archivierung anzubieten.

(2) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen, die

1. personenbezogene Daten enthalten, die nach einer Vorschrift des Landes- oder Bundesrechts 
gelöscht werden müssten oder gelöscht werden könnten, sofern die Speicherung der Daten 
nicht unzulässig war,

2. einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder sonstigen Rechtsvorschriften über die 
Geheimhaltung unterliegen. Die nach § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 oder 4 a des Strafgesetz-
buchs geschützten Unterlagen der Beratungsstellen dürfen nur in anonymisierter Form angebo-
ten und übergeben werden.

(3) Das Landesarchiv regelt die Anbietung und Übernahme von Unterlagen im Benehmen mit den 
anbietungspflichtigen Stellen.

(4) Das Landesarchiv kann Unterlagen von Stellen des Bundes übernehmen, soweit das Bundes-
archivgesetz dies zulässt und ein öffentliches Interesse des Landes hieran vorhanden ist.

(5) Wird über angebotene Unterlagen nicht innerhalb von sechs Monaten vom Landesarchiv ent-
schieden, entfällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung. Die als archivwürdig bewerteten 
Unterlagen sind innerhalb eines Jahres zu übergeben. Nicht archivwürdige Unterlagen sind vor-
behaltlich Satz 4 durch die anbietende Stelle zu vernichten, wenn weder Rechtsvorschriften 
noch schutzwürdige Belange Betroffener entgegenstehen. Die anbietende Stelle kann mit Zu-
stimmung der für sie zuständigen obersten Landesbehörde Unterlagen, die vom Landesarchiv 
als nicht archivwürdig bewertet wurden, an andere öffentliche Archive abgeben. Das Landesar-
chiv ist zuvor von der abliefernden Stelle zu unterrichten. Diese Möglichkeit besteht nicht für die 
in § 4 Absatz 2 genannten Unterlagen.
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§ 5 
Verwahrung und Sicherung

(1) Archivgut ist unveräußerlich.

(2) Archivgut ist auf Dauer sicher zu verwahren. Es ist in seiner Entstehungsform zu erhalten, so-
fern keine archivfachlichen Belange entgegenstehen. Es ist nach archivfachlichen Erkenntnissen 
zu bearbeiten und vor unbefugter Nutzung, vor Beschädigung oder Vernichtung zu schützen. 
Das Landesarchiv hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung 
solcher Unterlagen zu ergreifen, die personenbezogene Daten enthalten oder einem besonderen 
gesetzlichen Geheimnisschutz unterliegen. In besonders begründeten Einzelfällen kann es Un-
terlagen, die als Archivgut übernommen wurden und deren Archivwürdigkeit nicht mehr gegeben 
ist, vernichten, wenn öffentliches Interesse oder berechtigte Interessen Betroffener nicht entge-
genstehen.

(3) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung unzulässig gespeicherter personenbezogener 
Daten bleiben unberührt.

(4) Bestreitet ein Betroffener die Richtigkeit personenbezogener Daten im Archivgut und wird die 
Unrichtigkeit festgestellt, hat er einen Berichtigungsanspruch. Lässt sich weder die Richtigkeit 
noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen, sind diese zu anonymisieren oder zu sperren; das 
Landesarchiv kann jedoch verlangen, dass an die Stelle der Anonymisierung oder Sperrung eine 
Gegendarstellung des Betroffenen tritt, soweit dadurch dessen schutzwürdige Belange ange-
messen berücksichtigt werden.

§ 6 
Nutzung

Fußnoten zu § 6 Nutzung

§ 6 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. S. 31), in Kraft 
getreten am 7. Februar 2013.

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes und der hierzu ergangenen Benutzungsordnung 
das Recht, Archivgut auf Antrag zu nutzen, soweit aufgrund anderer Rechtsvorschriften nichts 
anderes bestimmt wird.

(2) Die Nutzung ist ganz oder für Teile des Archivguts zu versagen, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ih-
rer Länder gefährdet würde,

2. es wegen überwiegenden berechtigten Interessen einer dritten Person geheim gehalten wer-
den muss,
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3. schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter beeinträchtigt würden,

4. die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 oder 4a des Strafgesetzbuchs 
oder anderer Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden,

5. der Erhaltungszustand des Archivguts eine Nutzung nicht zulässt,

6. ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde.

Im Falle der nur teilweisen Nutzungsversagung, kann die Nutzung zusätzlich auch an Auflagen 
gebunden werden. Die Nutzung kann auch im Übrigen aus wichtigem Grund an Auflagen gebun-
den werden. Gesetzliche Zugangsrechte und Vereinbarungen mit Eigentümern privaten Archiv-
guts bleiben unberührt. Die Entscheidung zu Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 trifft das Landesar-
chiv im Einvernehmen mit der abliefernden Stelle.

(3) Betroffenen ist auf Antrag nach Maßgabe des Absatzes 2 aus dem Archivgut Auskunft zu er-
teilen oder Einsicht in dieses zu gewähren, soweit es sich auf ihre Person bezieht. Die Entschei-
dung hierüber trifft das Landesarchiv. Die Sätze 1 und 2 gelten für Rechtsnachfolger mit der 
Maßgabe des § 7 Absatz 6 Nummer 2. Rechtsnachfolger im Sinne dieses Gesetzes sind Ehegat-
ten oder Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, nach deren Tod Kinder, ansonsten 
die Eltern des Betroffenen.

(4) Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und Rechtsnachfolger haben das Recht, Archiv-
gut, das aus ihren Unterlagen gebildet wurde, jederzeit zu nutzen. Dies gilt nicht für personenbe-
zogene Daten, die aufgrund einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht werden müs-
sen.

(5) Nutzer sind verpflichtet, von einem Medienwerk, das unter wesentlicher Verwendung von Ar-
chivgut des Landesarchivs verfasst oder erstellt wurde, nach Erscheinen dem Landesarchiv un-
aufgefordert ein Belegexemplar unentgeltlich abzuliefern.

§ 7 
Schutzfristen

Fußnoten zu § 7 Schutzfristen

§ 3, § 4, § 7, § 10 und § 13 geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
603), in Kraft getreten am 30. September 2014.

(1) Die Nutzung des Archivguts (§ 6) ist zulässig nach Ablauf einer Schutzfrist von dreißig Jahren 
seit Entstehung der Unterlagen. Die Schutzfrist beträgt sechzig Jahre seit Entstehung der Unter-
lagen, für Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt. Für Archivgut, das 
sich nach seiner Zweckbestimmung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf eine oder mehrere 
natürliche Personen bezieht (personenbezogenes Archivgut) endet die Schutzfrist jedoch nicht 
vor Ablauf von
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1. zehn Jahren nach dem Tod der betroffenen Person oder der letztverstorbenen von mehreren 
betroffenen Personen, deren Todesjahr dem Landesarchiv bekannt ist,

2. hundert Jahren nach der Geburt der betroffenen Person oder der Geburt der letztgeborenen 
von mehreren Personen, deren Todesjahr dem Landesarchiv nicht bekannt ist, und

3. sechzig Jahren nach Entstehung der Unterlagen, wenn weder das Todes- noch das Geburts-
jahr der betroffenen Person oder einer der betroffenen Personen dem Landesarchiv bekannt 
sind.

(2) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch das Archiv ist innerhalb der Schutzfristen 
nur zulässig, wenn schutzwürdige Belange Betroffener angemessen berücksichtig werden.

(3) Die Schutzfristen nach Absatz 1 gelten nicht für solche Unterlagen, die schon bei ihrer Ent-
stehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich waren. Für personen-
bezogenes Archivgut betreffend Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter sowie Personen der Zeit-
geschichte gelten die Schutzfristen des Absatzes 1 nur, sofern deren schützenswerte Privat-
sphäre betroffen ist.

(4) Für Unterlagen, die das Landesarchiv nach § 4 Absatz 4 dieses Gesetzes von Stellen des 
Bundes übernommen hat, gelten die entsprechenden Schutzfristen des Bundesarchivgesetzes in 
der jeweiligen gültigen Fassung. Dies gilt auch für solches Archivgut, das Rechtsvorschriften des 
Bundes über Geheimhaltung unterliegt.

(5) Die in Absatz 1 festgelegten Schutzfristen gelten auch bei der Nutzung durch öffentliche Stel-
len. Für die abliefernden Stellen bzw. ihre Funktions- und Rechtsnachfolger gelten diese Schutz-
fristen nur für Unterlagen, bei denen die Ablieferung eine aufgrund Rechtsvorschrift gebotene 
Sperrung, Löschung oder Vernichtung ersetzt hat.

(6) Die Nutzung von Archivgut, das Schutzfristen nach Absatz 1 und 4 unterliegt, kann vor deren 
Ablauf auf Antrag genehmigt werden. Bei personenbezogenem Archivgut ist dies nur zulässig, 
wenn

1. die Betroffenen in die Nutzung eingewilligt haben,

2. im Falle des Todes der Betroffenen deren Rechtsnachfolger in die Nutzung eingewilligt haben, 
es sei denn, ein Betroffener hat zu Lebzeiten der Nutzung nachweislich widersprochen, oder die 
Erklärung der Einwilligung wäre nur höchstpersönlich durch die Betroffenen möglich gewesen,

3. die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen Zwecken oder zur Wahrnehmung eines rechtli-
chen Interesses erfolgt und dabei sichergestellt wird, dass schutzwürdige Belange Betroffener 
nicht beeinträchtigt werden,

4. dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt.

(7) Das Landesarchiv kann in besonders begründeten Fällen auf Antrag nach Ablauf der Schutz-
fristen die Überlassung von Vervielfältigungen von Archivgut an Archive, Museen und For-
schungsstellen zum Zwecke der archivischen Nutzung und wissenschaftlichen Forschung zulas-
sen. Vorher kann dies nur für Archive, Museen und Forschungsstellen zugelassen werden, wenn 
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diese einen besonderen Auftrag zur Dokumentation des Schicksals einer Gruppe natürlicher Per-
sonen unter nationalsozialistischer Herrschaft haben. Die Wahrung schutzwürdiger Belange der 
Betroffenen oder Dritter ist sicherzustellen. Die Überlassung von Archivgut nach den Sätzen 1 
und 2 bedarf der Genehmigung der für das Archivwesen zuständigen obersten Landesbehörde. 
Die Übermittlung ins Ausland ist nur zulässig, wenn ein angemessenes Datenschutzniveau ge-
währleistet ist. Vor der Entscheidung über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus ist die 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit zu hören. Fehlt es an einem an-
gemessenen Datenschutzniveau, so ist die Übermittlung nur zulässig, wenn die empfangende 
Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des Schutzes der informationellen Selbstbestimmung 
bietet.

§ 8 
Veröffentlichung

Das Landesarchiv ist berechtigt, Archivgut sowie die dazugehörigen Findmittel unter Wahrung 
der schutzwürdigen Belange Betroffener zu veröffentlichen. § 6 Absatz 2 sowie § 7 Absatz 1 bis 
4 gelten entsprechend.

§ 9 
Archivgut des Landtags

(1) Der Landtag entscheidet in eigener Zuständigkeit, ob bei ihm entstandene Unterlagen, die zur 
Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, von ihm selbst archiviert oder dem Landes-
archiv zur Übernahme angeboten werden.

(2) Sofern der Landtag ein eigenes Archiv unterhält, regelt er die Einzelheiten der Benutzung in 
eigener Zuständigkeit. Im Übrigen gelten die §§ 5 bis 8 entsprechend.

Dritter Teil 
Archive sonstiger öffentlicher Stellen

§ 10 
Kommunale Archive

Fußnoten zu § 10 Kommunale Archive

§ 3, § 4, § 7, § 10 und § 13 geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
603), in Kraft getreten am 30. September 2014.

(1) Die Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren Verbände sowie kommunale Stiftungen 
tragen dafür Sorge, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren.

(2) Sie erfüllen diese Aufgaben durch
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1. Errichtung und Unterhaltung eigener Archive oder Übertragung auf eine für Archivierungszwe-
cke geschaffene Gemeinschaftseinrichtung oder

2. Übergabe ihres Archivguts zur Archivierung in einem anderen öffentlichen, nichtstaatlichen 
Archiv.

Im Rahmen der elektronischen Archivierung ist die Nutzung von Serviceleistungen nach Maßga-
be von § 3 Absatz 4 zulässig.

(3) Die Archive und Gemeinschaftseinrichtungen müssen archivfachlichen Anforderungen ent-
sprechen, indem sie

1. hauptamtlich oder hauptberuflich von Personal betreut werden, das die Befähigung für eine 
Laufbahn des Archivdienstes besitzt oder sonst fachlich geeignet ist, oder

2. von einer Dienststelle fachlich beraten werden, bei der eine Archivarin oder ein Archivar mit 
der Befähigung für eine Laufbahn des Archivdienstes tätig ist.

(4) Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, sind dem Archiv anzubie-
ten.

(5) §§ 2 und 3 Absatz 5 und 6, § 4 Absatz 1 Satz 4 und 5 und Absatz 2 und §§ 5 bis 8 gelten ent-
sprechend.

(6) Die kommunalen Archive können Unterlagen von anderen Stellen oder von natürlichen oder 
juristischen Personen übernehmen.

§ 11 
Andere öffentliche Archive

(1) Die anderen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts regeln die Archivierung und Nutzung der bei ihnen entstandenen Unterlagen in eigener 
Zuständigkeit in eigenen, gemeinschaftlich getragenen oder fachlich geleiteten anderen Archi-
ven. Die für kommunale Archive in Bezug genommenen Regelungen dieses Gesetzes gelten ent-
sprechend.

(2) Nur sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht sichergestellt werden können und eine 
Vernichtung oder Zersplitterung der archivwürdigen Unterlagen drohen, sind die nicht mehr be-
nötigten Unterlagen dieser Stellen dem Landesarchiv anzubieten. Archivwürdige Unterlagen die-
ser Stellen werden im Landesarchiv als staatliches Archivgut archiviert.

(3) § 4 Absatz 5 gilt entsprechend.

Vierter Teil 
Schlussbestimmungen
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§ 12 
Ermächtigungen

Die zuständige oberste Landesbehörde regelt durch Rechtsverordnung Einzelheiten der Nutzung 
des Landesarchivs einschließlich der für die Nutzung des Archivguts zu erhebenden Gebühren 
und Auslagen in einer Benutzungs- und Gebührenverordnung.

§ 13 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Fußnoten zu § 13 Inkrafttreten, Berichtspflicht

§ 3, § 4, § 7, § 10 und § 13 geändert durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
603), in Kraft getreten am 30. September 2014.

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2010 in Kraft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2019 und danach alle fünf Jahre über die mit diesem Gesetz gemachten Erfahrun-
gen.

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Der Finanzminister

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Der Innenminister

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Der Minister 
für Bauen und Verkehr
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Die Justizministerin

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 
zugleich für 
den Minister 

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 
insofern mit der Wahrnehmung 

der Geschäfte beauftragt
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